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1. Abschnitt — Straftaten

gegen Leben und Gesundheit des Menschen § 1 1 6

achtens) zu vergleichen. Gesundheitsschädigungen sind z. B. Brüche, Ge
hirnerschütterungen, Ansteckung m it einer K rankheit oder Betäubung.

4. Die körperliche Mißhandlung kennzeichnet die Handlung, stellt es 
aber zugleich auf die Folgen ab. Der Begriff der M ißhandlung e r

fordert eine gewisse Tatin tensität, die sich z. B. in B ru ta litä t, Roheit usw. 
ausdrücken kann  und zugleich eine erhebliche Störung des körperlichen 
W ohlbefindens erfordert. Im  medizinischen Sinne ist jede M ißhandlung 
auch eine Gesundheitsschädigung. A ber es w äre verfehlt, eine erhebliche 
Beeinträchtigung des W ohlbefindens eines Menschen, die nur zu geringen 
organischen V eränderungen geführt ha t (leichte Schwellungen, b laue Flek- 
ken usw.) als G esundheitsschädigungen im  Sinne des Gesetzes zu charak
terisieren.

5. Nach Abs. 2 ist der Versuch der einfachen vorsätzlichen K örper
verletzung strafbar, w enn gefährliche M ittel oder M ethoden an 

gewendet w erden. D am it w erden die bisherige V ergiftung i. S. des § 229 
(StGB alt), aber auch H andlungen i. S. des § 223 a (StGB alt) schon im 
Versuchsstadium  erfaßt.

6. Tateinheit ist möglich m it §§ 121, 122, 126, 127, 129, 131, 142, 144, 147, 
148, 151, 153, 154, 212 fl., 236.

§116
Schwere Körperverletzung

(1) Wer durch die vorsätzliche Körperverletzung eine le
bensgefährliche Gesundheitsschädigung, eine nachhaltige Stö
rung wichtiger körperlicher Funktionen oder eine erhebliche 
oder dauernde Entstellung des Verletzten fahrlässig verur
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) -Wer eine der genannten Folgen vorsätzlich verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.
Der Versuch ist strafbar.

1. § 116 ist eine Q ualifizierung des § 115 Abs. 1 und gliedert die schwere 
K örperverletzung in drei Gruppen, die in ih rer K om plexität alle

schweren K örperverletzungen erfassen. Zwischen der H andlung des Täters 
und den eingetretenen Folgen m uß K ausalität vorliegen.

2. Bei der lebensgefährlichen Gesundheitsschädigung handelt es sich 
in der Regel um die schweren Verletzungen des Gehirns, des Brust-

und Bauchraum es und der Hauptschlagadern.

3. Die nachhaltige Störung wichtiger körperlicher Funktionen kann in 
dem V erlust des Sehvermögens auf einem  oder beiden Augen, des

Gehörs, der Sprache oder eines wichtigen Körpergliedes bestehen. Sie
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